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Gibt es heute noch einen Unterschied zwi-
schen Ehe und Lebensgemeinschaft

bzw. Lebenspartnerschaft oder „Lebens-
abschnittspartnerschaft“, wie das Leben zu
zweit auf Neudeutsch genannt wird?

Die Antwort lautet in jedem Fall ja. Dass
die Ehe im Gegensatz zur Lebensgemein-
schaft wechselseitige Unterhalts- und Bei-
standspflicht ebenso auslöst wie wechsel-
seitiges Erbrecht, ist allgemein bekannt. Dass
die Ehe nur vor dem Standesbeamten ge-
schlossen und nur vor dem Richter ge-
schieden werden kann, ist ebenfalls Allge-
meinwissen.

Weniger bekannt ist, dass in der Stamm-
fassung des Allgemeinen Bürgerlichen Ge-
setzbuchs (ABGB) aus dem Jahr 1811 ko-
difizierte Paragrafen nach wie vor Geltung
haben, die einem frisch verheirateten Paar
einen nicht unbeträchtlichen Vermögens-
wert zugestehen, auf den Lebensgefährten
keinen Anspruch haben: das Heiratsgut

und die Ausstattung (§§ 1218 bis 1231
ABGB).

Verpflichtet sind Eltern und
(subsidiär) Großeltern

Unter Heiratsgut versteht man dasjenige
Vermögen, welches von der Ehegattin oder
für sie von einem Dritten dem Manne zur
Erleichterung des mit der ehelichen Ge-
meinschaft verbundenen Aufwands über-
geben oder zugesichert wird (§ 1218 ABGB).

Auch die Eltern des Bräutigams sind
verpflichtet, ihm eine ihrem Vermögen an-
gemessene Ausstattung zu geben (§ 1231
ABGB).

Besitzt die Braut kein eigenes, zu ei-
nem angemessenen Heiratsgut ausreichen-
des Vermögen, so sind Eltern oder Groß-
eltern nach der Reihenfolge und nach den
Grundsätzen, nach denen sie für den Un-
terhalt der Kinder zu sorgen haben, ver-
pflichtet, den Töchtern oder Enkelinnen bei
ihrer Verehelichung ein Heiratsgut zu ge-
ben oder dazu verhältnismäßig beizutragen
(§ 1220 ABGB). Gleiches gilt für die El-

tern, subsidiär Großeltern des Bräutigams
bezüglich dessen Ausstattung.

Heiratsgut und Ausstattung haben den
Zweck einer Starthilfe zur Gründung der ei-
genen Familie (Wohnung und Hausstand).
Sie kann in Geld, aber auch in anderen Ver-
mögenswerten (z. B. Eigentumswohnung,
Liegenschaft, Möbel, Hausrat) bestehen.

Anspruch ab der Verlobung,
keine Verjährung

Voraussetzung des Anspruchs ist, dass
Braut oder Bräutigam im Zeitpunkt der
Eheschließung kein eigenes Vermögen be-
sitzen oder kein so hohes Einkommen ha-
ben, das hinreichende Ersparnisse zur Grün-
dung eines – den familiären Verhältnissen
angemessenen – eigenen Hausstands er-
möglicht. Auf Vermögen und Einkommen
des Ehepartners kommt es beim eigenen An-
spruch nicht an. Der Anspruch ist höchst-
persönlicher Natur, das heißt, es liegt am
Berechtigten, ihn geltend zu machen. Er kann
frühestens bei der Verlobung geltend ge-
macht werden, die Fälligkeit tritt mit der Hei-
rat ein, er unterliegt nach bisheriger Recht-
sprechung keiner, auch nicht der 30-jähri-
gen Verjährung. Nach Scheidung oder Auf-
lösung der Ehe kann der Anspruch nicht mehr
geltend gemacht werden.

Beide Elternteile, also Vater und Mut-
ter sowohl der Braut als auch des Bräuti-
gams, haben je nach ihren Lebensverhält-
nissen anteilig, also nicht solidarisch, den
Anspruch zu erfüllen.

Anspruch auf ein Viertel des
Jahresnettoeinkommens

Die Höhe des Anspruchs ist im Gesetz
nicht geregelt. Von der Judikatur wird die
Leistung des (vermögenslosen) Ausstat-
tungspflichtigen mit rund 25 bis 30 Prozent
seines durchschnittlichen Jahresnettoein-
kommens limitiert. Es wird ihm von der
Rechtsprechung zugemutet, unter Umstän-
den auch Liegenschaften zu belasten, zu ver-
äußern oder einen Kredit aufzunehmen. Ba-
sis der Bemessung des Anspruchs ist also
Arbeitseinkommen und Vermögen (z. B. Ver-
kehrswert von Liegenschaften, Ertragswert
von Unternehmen) des Dotationspflichtigen.

Der Anspruch vermindert sich, wenn
das Kind eigenes Vermögen oder so hohes
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Ein guter Grund, die Ehe der Lebensgemeinschaft vorzuziehen:

Sie klingen recht altbacken, die Begriffe „Heiratsgut“

und „Ausstattung“, sind aber für scharf rechnende

„Lebensabschnittspartner“ viel wert: im Falle einer Ehe-

schließung winkt ein Viertel des elterlichen Jahresein-

kommens!

In Österreich gilt:
Die Braut kann
ihren Anspruch
auf ein angemes-
senes Heiratsgut
nicht nur gegen
den Bräutigam,
sondern auch ge-
gen den Schwie-
gervater gericht-
lich durchsetzen,
und das rück-
wirkend ohne
Verjährungsfrist
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Das Recht auf Heiratsgut 
und Ausstattung



Einkommen bezieht, dass es aus diesem Er-
sparnisse zur Gründung eines eigenen Haus-
stands anlegen kann. Ein Durchschnitts-
einkommen allein vermindert nach ständi-
ger Rechtsprechung den Dotationsanspruch
nicht.

Wer hingegen ohne Wissen oder gegen
den begründeten Willen seiner Eltern hei-
ratet, hat keinen Anspruch auf Heiratsgut
oder Ausstattung (§ 1222 ABGB).

Den Eltern muss also vor Eheschließung
Name und Person des zukünftigen Ehe-
partners mitgeteilt worden sein. Sie müs-
sen jedoch weder zur Hochzeit eingeladen
noch vom Hochzeitstermin verständigt wer-
den.

Missbilligungsgründe 
für den Anspruchsverlust

Gründe berechtigter Missbilligung der
Eheschließung, die zum Anspruchsverlust
führen, sind letztlich vom Gericht zu be-
urteilen. Maßstab der Beurteilung ist nicht
das Interesse der Eltern, sondern das Wohl
ihres Kindes. Im Laufe der vergangenen Jahr-
zehnte folgte die Rechtsprechung dem welt-
anschaulichen Wertewandel der Gesell-
schaft.

So wurde ein Altersunterschied der
Brautleute von 40 Jahren als gerechtfertigter
Missbilligungsgrund angesehen (1959),
ebenso, dass der Bräutigam aus einem stark
verschiedenen Volk (Kongo) stammt (1968)
oder ihm als Student noch eine gesicherte
materielle Grundlage fehlt (1969). Dass
der Bräutigam aus einem fremden Land
stammt, wurde nicht als Missbilligungsgrund
anerkannt (1962), ebenso nicht Altersun-
terschiede der Brautleute von über 25 bzw.
über 30 Jahren (ab den späten 1980er-
Jahren).

Als weitere Missbilligungsgründe wur-
den von den Gerichten z. B. Vorstrafen (we-
gen Drogen- und vorsätzlichen Körperver-
letzungsdelikten), Arbeitsscheu (jeweils
1975), das unberechtigte Führen eines aka-

demischen Titels (1986) oder
vorwerfbare schwere Verschul-
dung und Konkursreife (1992)
anerkannt.

Nicht als gerechtfertigte Miss-
billigung beurteilt wurden hin-
gegen Vermögenslosigkeit eines
Handwerkers bei der Heirat einer
Bauerntochter (1962), Scheidung
einer Vorehe (1964), Streitigkei-
ten eines Verlobten mit den El-
tern des anderen (1973), Unter-
lassen einer Vorstellung (1980),
Abbruch eines Studiums (1981),

vorübergehende Arbeitslosigkeit (zuletzt
1988), Führerscheinentzug wegen Trun-
kenheit am Steuer (1992), Nachgehen ei-
ner Teilzeitbeschäftigung, um Freizeit aus-
giebiger gestalten zu können (1993).

Anspruch nur einmal
Der Anspruch auf Heiratsgut bzw. Aus-

stattung besteht nur einmal, und zwar zum
Zeitpunkt der ersten Eheschließung. Hei-
ratet ein Kind ein zweites Mal, hat es kei-
nen Anspruch mehr (§§ 1223, 1225 ABGB),
und zwar unabhängig davon, aus welchem
Grund die erste Ehe aufgelöst wurde und
auch unabhängig davon, ob es beim ersten
Mal eine Ausstattung verlangt bzw. in
gehöriger Höhe bekommen hat oder nicht.
Nur wenn die Eltern die erste Ehe aus ge-
rechtfertigten Gründen missbilligt hatten und
deshalb dem Kind keine Ausstattung zu-
kommen ließen, so hat das Kind einen Aus-
stattungsanspruch für die zweite Ehe.

Anspruchgeltendmachung
beim Bezirksgericht

Wer sich vor Eheschließung mit seinen
Eltern über Heiratsgut und Ausstattung
nicht einigt, kann bei Gericht einen Antrag
auf Zuerkennung des Heiratsguts bzw. der
Ausstattung stellen. Der Antrag muss vom
Dotationsberechtigten mit einem Geldbe-
trag bestimmt werden. Antragsberechtigt sind
beide Brautleute. 

Ob Eltern (statt vom eigenen Kind) vom
Schwiegerkind gerichtlich in Anspruch 
genommen werden können, ist nicht ab-
schließend geklärt. Früher wurde noch 
argumentiert, der Braut sei ein Vorgehen
gegen ihre Eltern nicht zumutbar, weshalb
dem Bräutigam ein Antragsrecht wegen des
Heiratsguts der Braut gegen seine Schwie-
gereltern zugestanden wurde. Heute wird
wohl auch einer Braut ein Antrag gegen ihre
Eltern zugemutet werden können.

Zuständig ist das Bezirksgericht, in
dessen Sprengel der ausstattungspflichtige
Elternteil seinen gewöhnlichen Aufenthalt
hat. Es besteht im erstinstanzlichen Verfahren
keine Anwaltspflicht.
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In Österreich gilt: Über Gründe berechtigter
Missbilligung der Eheschließung entscheidet

letztendlich ein Gericht
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HERBERT KREJCI
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Das haben die Liberalen wahr-

lich nicht verdient, dass sie – ver-
sehen mit dem Präfix „neo“ – tagtäglich
an den Pranger gestellt werden. Dieser
Spielart des Liberalismus wird alles Böse
und Unmenschliche in dieser Welt an-
gehängt: der Shareholdervalue-Kapitalis-
mus, die soziale Unsensibilität, das Men-
schenverachtende im Umgang mit Ar-
beitsplätzen und Existenzen, der Verzicht
auf alle ethischen Regeln, die Manager-Ar-
roganz und zuweilen schon kriminelle For-
men annehmende Selbstbedienung von
Vorständen und Aufsichtsräten, das Letz-
tere zum Glück jenseits unserer Grenzen.

Nun sind überfällige Reformen, vor al-
lem solche, die durch Abstellung sozialer
Missbräuche erst die soziale Sicherheit pro
futuro gewährleisten können, Budgetmaß-
nahmen und arbeitsmarktpolitische Um-
strukturierungen das eine, die dafür gelie-
ferten Begründungen und medialen Be-
gleitmaßnahmen das andere. Die Erfahrung
zeigt, dass Menschen auch dort, wo man
ihnen Verzicht abverlangt, bereit sind, Re-
duktionen von Leistungen auf sich zu neh-
men. Aber sie sind nicht bereit, in ihrer geis-
tigen Aufnahmebereitschaft und ihrer Men-
schenwürde heruntergemacht zu werden.
Anders gesagt: Rotzigkeit und bewusst zur
Schau getragene Arroganz und Men-
schenverachtung werden nicht akzeptiert,
wie Wahlresultate beweisen.

Das hier Gesagte bezieht sich sowohl
auf Teile der politischen Führungsschicht
wie vor allem auf das Spitzenmanagement.
Wer Wertschätzung für menschliche Di-
mensionen, Bescheidenheit, soziales Ver-
ständnis und vor allem Bereitschaft auch
zu persönlichem Verzicht beweist, kann auch
das Gefühl für Mitverantwortung wecken.
„Die Menschen draußen“ sind nämlich
viel verständnisvoller, wenn man sie rich-
tig anspricht.

Und was den Neoliberalismus betrifft,
so arrogieren sich viele liberales Gedan-
kengut, ohne es geistig verarbeitet zu ha-
ben. Der Zug der Zeit weist darauf hin, dass
das ausschließliche Denken in ökonomischen
Wertvorstellungen nicht mehr aktuell ist.
Oder hat man aus den Entwicklungen vor
1968 nichts gelernt? 

Es wird also gebeten, die politische Dis-
kussion mit mehr Sensibilität zu führen, es
sind, wie der Wiener so treffend sagt,
„schon Hausherren gestorben“.

Aber auch die Liberalen sind gefordert.
Sie müssen intensiver und mit mehr inne-
rem Elan für das einstehen, was die Soziale
Marktwirtschaft – jawohl, das Adjektiv
wird bewusst verwendet! – bedeutet. De-
ren geistige Väter waren Liberale mit Herz
und Hirn, es waren vor allem umfassend
gebildete Menschen, die ihre Weisheit
nicht nur aus dem Umgang mit Zahlen und
Management-Klischees schöpften.


